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Mit dem verstärkten Aufkommen von 1e-

Plänen stellte sich in der Praxis regel-

mässig die Frage, ob und unter welchen 

Voraussetzungen bei einer herkömmli-

chen Vorsorgeeinrichtung bestehende 

Vorsorgeguthaben aufgeteilt und auf eine 

1e-Vorsorgeeinrichtung übertragen wer-

den können. Das geltende Recht macht 

diesbezüglich keine konkreten Vorgaben.

Die Direktaufsichtsbehörden vertraten 

bislang – in Absprache mit der OAK BV 

und dem BSV – die Auffassung, dass nur 

Altersguthaben übertragen werden dür-

fen, die aus Lohnbestandteilen über dem 

anderthalbfachen Grenzbetrag nach 

Art. 8 Abs. 1 BVG von aktuell 136080 

Franken (1e-Eintrittsschwelle) stammen. 

Zur Berechnung wurde vorgeschlagen, in 

der Basisvorsorge das maximal mögliche 

Altersguthaben unter Berücksichtigung 

der 1e-Eintrittsschwelle neu zu ermitteln. 

Sofern das vorhandene Altersguthaben 

dieses maximal mögliche Altersguthaben 

übersteigt, soll der übersteigende Teil 

(auch Überhang oder Exzedent genannt) 

übertragen werden dürfen.1 

Mit dem Erlass spezifischer Weisungen2  

stellt die OAK BV diese etablierte und be-

währte Praxis nun infrage. Sie postuliert, 

1	 Tristan Imhof, 1e-Kassen, Neue Kaderpläne 

unter der Lupe, SPV 10/2018, S. 102.
2	 Weisungen W-02/2025 «Anforderungen für  

die Übertragung von Vorsorgeguthaben und 

von kollektiven Mitteln von einer Nicht-1e- 

Einrichung auf eine 1e-Vorsorgeeinrichtung».

dass die Entstehung der zu übertragen-

den Vorsorgeguthaben auf Lohnanteilen 

im fraglichen Lohnbereich für jede ver-

sicherte Person individuell nachgewiesen 

werden muss. Anderenfalls soll eine 

Übertragung nicht zulässig sein. Die ap-

proximative Methode, bei der die Auf-

teilung zwischen Basis- und 1e-Vorsorge 

aufgrund des maximal möglichen Alters-

guthabens in der Basisvorsorge vorge-

nommen wird, wird als unzureichend be-

urteilt. Überdies soll den Versicherten in 

Bezug auf eine allfällige Übertragung 

kein Wahlrecht zukommen.

Rechtliches
Aus rechtlicher Sicht werfen die neuen 

Weisungen mehrere Fragen auf. Zunächst 

stellt sich die Frage nach der Rechts-

grundlage. Die OAK BV stellt gestützt auf 

Art. 64a Abs. 1 Bst. a BVG die einheitliche 

Aufsichtstätigkeit der Direktaufsichtsbe-

hörden sicher und kann zu diesem Zweck 

Weisungen erlassen. Dabei handelt es 

sich rechtsprechungsgemäss um Verwal-

tungsverordnungen, die die Gesetzge-

bung oder Rechtsprechung im Sinne der 

Auslegung bestehender Bestimmungen 

konkretisieren, nicht aber ergänzen dür-

fen.3 

Die Übertragung von Vorsorgeguthaben 

von Nicht-1e-Vorsorgeeinrichtungen auf 

1e-Vorsorgeeinrichtungen ist derzeit we-

der im Gesetz noch in einer Verordnung 

3	 BGE 146 V 341 E. 8.6.2; Evelyn Schilter/ 

Angelica Meuli, SPV 01/21, S. 93 ff.

Neue Weisungen der OAK BV

1e-Vorsorgelösungen  
im Fokus der Oberaufsicht
Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) hat per 1. Januar 2026 
Weisungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Vorsorgeguthaben auf  
eine 1e-Vorsorgeeinrichtung erlassen. Dieser Beitrag beleuchtet diese Regulierung aus 
rechtlicher und praktischer Sicht.
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TAKE AWAYS

	− Die OAK BV hat Weisungen im 
Zusammenhang mit der Über­
tragung von Vorsorgeguthaben 
auf 1e-Vorsorgeeinrichtungen 
erlassen.

	− Vorsorgeguthaben sollen künftig 
nur noch dann übertragen werden 
können, wenn zweifelsfrei belegt 
ist, dass sie auf Lohnanteilen über 
der 1e-Eintrittsschwelle angespart 
wurden.

	− Die Aufsichtspraxis dürfte zu  
deutlich weniger Übertragungen 
von Vorsorgeguthaben auf  
1e-Vorsorgeeinrichtungen und zur 
Verminderung der Attraktivität 
solcher Vorsorgelösungen führen.

geregelt. Das Füllen einer Gesetzeslücke 

fällt in die Kompetenz des Gesetzgebers 

oder der Rechtsprechung. Es ist daher zu-

mindest fraglich, ob die OAK BV mit die-

sen Weisungen nicht über ihren Kompe-

tenzbereich hinausgeht. Die Frage der 

Rechtskonformität der Weisungen wäre 

von einem Gericht in einem konkreten 

Anwendungsfall zu prüfen. Eine abs-

trakte Normenkontrolle ist demgegen-

über nicht vorgesehen.

Weiter stellt sich die Frage, ob die Vor-

gabe, wonach eine Nicht-1e-Einrichtung 

nur Kapital aus der Versicherung von 

Lohnanteilen über der 1e-Eintritts-

schwelle übertragen darf, mit dem Gleich-

behandlungsgrundsatz zu vereinbaren 

ist. Dieser Grundsatz fliesst aus dem in 

der Bundesverfassung verankerten Ge-

bot der Rechtsgleichheit.4 Ob bei einem 

Versicherten einer Nicht-1e-Einrichtung 

zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, 

ob und welches Vorsorgeguthaben aus 

Lohnanteilen über der 1e-Eintritts-

schwelle stammt, hängt davon ab, in wel-

chen Lösungen der Versicherte bisher 

versichert war und welche Informationen 

im fraglichen Zeitpunkt verfügbar sind. 

Mit anderen Worten ist es zufällig, ob und 

mit welchem Aufwand ein solcher Nach-

weis gelingt und ob eine Nicht-1e-Ein-

richtung bzw. die vorangehenden Ein-

richtungen bereit sind, entsprechende 

Nachforschungen zu betreiben. Im Lichte 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes er-

scheint dies problematisch und poten-

ziell willkürlich.

Ein gewichtiges rechtliches Argument für 

die bisherige Aufsichtspraxis, die ver-

langte, den einzelnen Versicherten die 

Wahlmöglichkeit einzuräumen, ob und in 

welchem Umfang bestehendes Kapital in 

die neue 1e-Lösung transferiert wird, war 

der Wegfall des garantierten Mindestbe-

trages bei Austritt aus der Vorsorgeein-

richtung. Während es rechtlich ohne Wei-

teres nachvollziehbar ist, dass der Arbeit-

geber bestimmt, welcher Kreis in welcher 

Vorsorgelösung versichert wird (Art. 11 

BVG), ist fraglich, worauf sich der Stif-

tungsrat der abgebenden Nicht-1e-Vor-

sorgeeinrichtung stützen soll, wenn er 

entscheidet, ob und in welchem Umfang 

bestehendes Vorsorgekapital in die neue 

1e-Lösung des Arbeitgebers transferiert 

wird. Er müsste für das Kollektiv der be-

4	 Art. 8 BV.

troffenen Versicherten – unter Umstän-

den gegen deren Willen – über den Weg-

fall der bisherigen FZG-Garantie auf 

ihrem Kapital entscheiden, was gewisse 

Risiken bergen könnte.

Die OAK BV begründet ihre Auffassung 

mit dem Grundsatz der Kollektivität.5  

Dieser besagt, dass nach objektiven Kri-

terien zu bestimmen ist, wer zu welchem 

Versichertenkollektiv gehört, und dass 

eine individuelle À-la-carte-Vorsorge 

nicht zulässig ist. Er sagt jedoch nichts 

darüber aus, mit welchem bestehenden 

Guthaben ein Versicherter in eine neue 

Lösung eintritt.6 Dies hängt stets vom 

konkreten Einzelfall und von den indivi-

duellen Verhältnissen ab, unabhängig da-

von, in welche Lösung ein Versicherter 

eintritt. Gleiches muss folglich auch für 

den Transfer auf eine neue 1e-Lösung 

gelten. Der Grundsatz der Kollektivität ist 

daher unserer Auffassung nach auch 

dann gewahrt, wenn Versicherte dessel-

ben Kollektivs unterschiedliche Alters-

guthaben in die neue 1e-Lösung einbrin-

gen. 

Auch das Argument der OAK BV betref-

fend ein erhöhtes Schutzbedürfnis der 

Versicherten überzeugt nicht. Der Versi-

cherte wurde bisher dadurch geschützt, 

dass er in der Regel selbst über die Er-

haltung der FZG-Garantien bzw. die 

Übertragung oder Nichtübertragung von 

Vorsorgeguthaben in die 1e-Lösung ent-

scheiden konnte. Zudem muss jede 1e-

Vorsorgeeinrichtung ohne FZG-Garantien 

zwingend auch eine risikoarme Anlage-

strategie anbieten, so dass der Versi-

cherte keine Anlagerisiken eingehen 

muss (Art. 19a Abs. 1 FZG).

Praktische Fragen  
und Auswirkungen
Neben den rechtlichen stellen sich auch 

verschiedene praktische Fragen. Im Zen-

trum steht dabei die Schwierigkeit, den 

von der OAK BV geforderten Nachweis 

5	 OAK BV, Weisungen W-02/2025, Ziff. 3.3, 

zweiter Absatz; Laetitia Raboud/Christian Wild, 

Art. 1e Abs. 1 BVV2, Schutz der Versicherten 

im Vordergrund, SPV 11/25, S. 82.
6	 Die Aussage in Ziff. 10.4 der Weisungen, wo-

nach der Gesetzgeber die Möglichkeit, den Ver-

sicherten die Wahl zu lassen, welchen Teil sie in 

eine 1e-Vorsorgeeinrichtung übertragen wollen, 

im Lichte des Kollektivitätsprinzips geprüft und 

ausdrücklich verworfen habe, lässt sich der 

zitierten Stelle in der Botschaft jedenfalls nicht 

entnehmen.
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über die lohnmässige Entstehungsge-

schichte des Altersguthabens zu erbrin-

gen, insbesondere bei längeren Versiche-

rungskarrieren. Vorsorgeeinrichtungen 

dürften zudem wenig Interesse haben, 

Versicherte bei den hierfür erforderli-

chen aufwändigen Recherchen und Be-

rechnungen zu unterstützen. Entspre-

chend ist zu erwarten, dass zahlreiche 

Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtun-

gen künftig grundsätzlich keine Übertra-

gungen an 1e-Vorsorgeeinrichtungen 

mehr vornehmen.7

Kommt es infolge der Weisungen zu we-

niger Übertragungen, verbleibt entspre-

chend mehr Vorsorgeguthaben in der 

Basisvorsorge. Übersteigt das in der Ba-

sisvorsorge vorhandene Altersguthaben 

das maximale reglementarische Alters-

guthaben, kann der übersteigende Teil 

statt wie bisher an die 1e-Lösung allen-

falls an eine Freizügigkeitseinrichtung 

übertragen werden (vgl. Art. 13 Abs. 1 

FZG). In diesem Fall bestünde neben der 

Basis- und der Zusatzvorsorge (1e) eine 

weitere Vorsorge- bzw. Freizügigkeitslö-

sung, in der – analog zur 1e-Vorsorge – 

ebenfalls individuelles Wertschriftenspa-

ren möglich ist. Ob dies der Zielsetzung 

der OAK BV entspricht, darf bezweifelt 

werden. Sachgerecht wäre vielmehr eine 

Praxis, wonach das Vorsorgeguthaben in 

adäquater und gleichzeitig praktikabler 

Weise zwischen Basis- und Zusatzvor-

sorge aufgeteilt werden kann.

Im Rahmen der Durchführung stellt sich 

zudem die Frage, ob eine Vorsorge- oder 

Freizügigkeitseinrichtung überhaupt in 

der Lage ist, bei einem beantragten 

Transfer zu identifizieren, ob es sich bei 

der Empfängerin um eine 1e-Vorsorge-

einrichtung handelt. Dies gilt umso mehr, 

als unseres Wissens keine offiziellen Ver-

zeichnisse bestehen und längst nicht jede 

1e-Vorsorgeeinrichtung bereits anhand 

ihres Namens als solche erkennbar ist.

Beginnt der Sparprozess bei 1e-Lösungen 

aufgrund der neuen Anforderungen der 

Aufsichtspraxis künftig bei null, dauert es 

verhältnismässig lange, bis relevante 

Guthaben angespart werden können. Es 

zeichnet sich daher ab, dass die neue 

7	 Die OAK BV stellt auf ihrer Webseite sogar  

eine Musterbestimmung für einen reglementa-

rischen Übertragungsverzicht zur Verfügung 

(vgl. auch die ASIP-Fachmitteilung Nr. 137 vom 

11. November 2025).

Aufsichtspraxis die Attraktivität von 1e-

Lösungen erheblich mindert. Damit greift 

die OAK BV in die vorsorgepolitische 

Zielsetzung ein, hat sich der Gesetzgeber 

mit der Einführung von Art. 19a FZG (in 

Kraft seit 1. Oktober 2017) doch klar für 

die Weiterführung, Stärkung und Erhö-

hung der Attraktivität von 1e-Lösungen 

ausgesprochen. 1e-Vorsorgepläne gelten 

gemäss internationalen Rechnungsle-

gungsvorschriften als «defined contribu-

tion plans» und entsprechen damit einem 

internationalen Trend hin zu rein bei-

tragsorientierten Vorsorgelösungen. Mit 

der neuen Aufsichtspraxis setzt sich die 

OAK BV sowohl über den gesetzgeberi-

schen Willen als auch über diese inter-

nationale Entwicklung hinweg.

Fazit
Das Vorgehen der OAK BV wirft rechtli-

che Fragen auf und ist wenig praktikabel. 

Die neuen Anforderungen dürften dazu 

führen, dass kaum noch bestehendes Ka-

pital übertragen werden kann, was die 

Attraktivität und den Nutzen von 1e-Lö-

sungen erheblich schmälert, dem Willen 

des Gesetzgebers widerspricht und inter-

nationalen Trends entgegenläuft. Dies ist 

umso bedauerlicher, als sich 1e-Vorsorge

pläne mittlerweile etabliert haben und 

weiterhin auf entsprechende Nachfrage 

stossen. Sofern eine zusätzliche Regulie-

rung dieser Vorsorgelösungen als not-

wendig erachtet wird, muss diese dem 

Gesetzgeber vorbehalten bleiben. n


